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Verbotenen
Praktiken 

gem. Art.1 Abs. 2 b.) KI-VO 

(…) Systeme, zur Bewertung des
emotionalen Zustandes (Arbeit)

 44 ErwGr

(…) Systeme, zur Bewertung des
emotionalen Zustandes (Bildung)

 44 ErwGr

(…) Techniken der unterschwelligen
Beeinflussung außerhalb des

Bewusstseins einer Person , Art 5
Abs. 1 a.) KI-VO, 29 ErwGr

(…) absichtlich manipulative oder
täuschende Techniken, um das

Verhalten wesentlich zu
beeinflussen , Art 5 Abs. 1 a.) KI-

VO, 29 ErwGr

(…) Schwäche oder
Schutzbedürftigkeit aufgrund Alters,
Behinderung oder einer bestimmten

sozialen oder wirtschaftlichen
Situation ausnutzt,  Art 5 Abs. 1 b.)

KI-VO

(…) Bewertung oder Einstufung
über einen bestimmten Zeitraum

auf  Grundlage sozialen
Verhaltens u. persönlicher

Eigenschaften oder
Persönlichkeitsmerkmale,  Art 5
Abs. 1 c.) KI-VO,   31 ErwGr,  44

ErwGr

(…) Durchführung von
Risikobewertungen in Bezug auf

natürliche Personen, um die
Wahrscheinlichkeit, dass eine
natürliche Person eine Straftat
begeht,  Art 5 Abs. 1 d.) KI-VO

(…)  Bewertung und Vorhersage
persönlicher Merkmale und

Eigenschaften, Art 5 Abs. 1 d.) KI-
VO,  44 ErwGr

(…) KI-Systemen, die Datenbanken
zur Gesichtserkennung durch das

ungezielte Auslesen von
Gesichtsbildern aus dem Internet

erstellen oder erweitern, Art 5 Abs.
1 e.) KI-VO

(…) KI-Systemen, die
Datenbanken zur

Gesichtserkennung durch das
ungezielte Auslesen von

Gesichtsbildern  von
Überwachungsaufnahmen

erstellen oder erweitern, Art 5
Abs. 1 e.) KI-VO

(…) Ableitung von Emotionen einer
natürlichen Person am Arbeitsplatz

, Art 5 Abs. 1 f.) KI-VO

(…) Ableitung von Emotionen
einer natürlichen Person in

Bildungseinrichtungen, Art 5 Abs.
1 f.) KI-VO

(…) biometrischen Kategorisierung,
um Rasse,  politischen

Einstellungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit,

religiösen oder weltanschaulichen
Überzeugungen, Sexualleben oder

sexuelle Ausrichtung zu erschließen
oder abzuleiten, Art 5 Abs. 1 g.) KI-

VO, 30 ErwGr

(…) Verwendung biometrischer
Echtzeit-

Fernidentifizierungssysteme in
öffentlich zugänglichen Räumen zu

Strafverfolgungszwecken, Art 5
Abs. 1 h.) KI-VO,  32 ErwGr (Achtung

Ausnahmen)

Bewertung und Einstufung
persönlicher Merkmale

und Eigenschaften

Unterschwellige
Beeinflussung,

Manipulation und
Täuschung

Bewerten und Einstufen
von Emotionen

Gesichtserkennung

ALLE VERBOTENEN PRAKTIKEN NACH DER KI-VERORDNUNG


